
Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Antrag auf Einrichtung einer absoluten Haltverbotszone Grothar Höhe
Container bis zum Ende der Wiese

Sachverhalt:
Die Freie Wählergemeinschaft Moorrege e.V. hat den Antrag gestellt, ein Haltverbot
ab Containerplatz bis Ende der Wiese auf der Seite der Feuerwehr im Grothar zu
stellen. Begründet wird dies mit den dauerhaften Parkschäden der Bankette, welche
die Gemeinde jedes Jahr erneut herrichten muss.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Gemeinde kann über die Beschilderung des ruhenden Verkehrs (Halten und
Parken) selbst entscheiden. Vor Ort sollte ein Haltverbot mit dem Zusatz, dass das
Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen gilt. Es muss aber bei den Überlegungen mit
einbezogen werden, dass am Containerplatz dann nicht mehr gut geparkt werden
kann. Höchstens direkt davor, was wegen der Kurve aber unglücklich ist. Selbst ein
eingeschränktes Haltverbot berechtigt nur ein Ein- und Ausladen im Zeitraum von 3
Minuten. Hier wäre eine Ahndung schwierig.
Ggf. sollte überlegt werden, die Haltverbotsschilder etwas weiter nach den
Containerplätzen aufzustellen.

Finanzierung:
Es sind ca. 4 Schilder notwendig. Die Kosten belaufen sich ca. auf 400,00 Euro.

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Vorlage Nr.: 1464/2023/MO/BV

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 29.08.2023

Bearbeiter: Thomsen AZ: FB2/112.216

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde
Moorrege

20.09.2023 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 27.09.2023 öffentlich

Gemeindevertretung Moorrege 04.10.2023 öffentlich



Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die
Gemeindevertretung beschließt, dass ein Haltverbot in der Straße Grothar
eingerichtet wird.

__________________
Balasus

Anlagen:
Antrag der FWM e.V.


